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Sachverhalt:

Zur Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung erfolgten im Oktober 2022 im Rahmen 
von fünf Terminen des kooperativen Beteiligungsverfahrens die bereits angekündigten 
Stadtbezirksworkshops. Die Workshops wurden protokolliert und es wurden Ziele und 
Empfehlungen formuliert, die als Zusammenfassung beigefügt sind (siehe Anlage). 

Die weitere Zeitschiene zur Fortschreibung der Sportentwicklungsplanung ist jedoch 
aufgrund mangelnder Personalkapazitäten, sowohl in der Sportfachverwaltung als auch beim 
Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung (ikps), anzupassen. 

Daher wird die Fortsetzung der Sportentwicklungsplanung wie folgt zeitlich neu festgelegt:

- 3. Quartal 2023
a) Detaillierte Durchsicht und Bewertung der Vorschläge zu den Sport- und 
Bewegungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum
b) tabellarische und graphische Aufarbeitung der Vorschläge
c) parallele Aktualisierung der Bestandsaufnahme, u.a. zu den Sportstätten, 
Mitgliederzahlen und Sportvereinen
d) Analyse der bisherigen Umsetzung der Sportentwicklungsplanung

- 4. Quartal 2023
Kooperative Planungsworkshops, Ziel: Aktualisierung der strategischen Ziele und 
Empfehlungen

- 1. Quartal 2024
Kooperative Planungsworkshops, Ziel: Erarbeitung eines Vorschlags für ein 
Arbeitsprogramm 2024 ff.
Kommunalpolitische Workshops: Diskussion der Ergebnisse der Planungsworkshops

- 2. Quartal 2024
Vorstellung der Ergebnisse in den politischen Gremien

Herlitschke

Anlage/n:
- Ziele und Empfehlungen zu den urbanen Bewegungsräumen
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Ziele und Empfehlungen  

zu den urbanen Bewegungsräumen 
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1 Planungs- und Gestaltungsprinzipien bei urbanen Bewe-
gungsräumen 

Für die Planung und Gestaltung urbaner Bewegungsräume gelten – wie bei anderen Planungen im 

öffentlichen Bereich auch – bestimmte Planungs- und Gestaltungsprinzipien. Die Anwendung dieser 

Prinzipien kann und muss nicht dogmatisch erfolgen, sollte aber bei der Überplanung oder Neuplanung 

von urbanen Bewegungsräumen bedacht werden. 

  

1.1 Übergreifende Planungsprinzipien 

Grundsätzlich gilt, bei der Planung von neuen Flächen (egal ob Neubauten, Sanierungen, Modernisie-

rungen, Erweiterungen) die betroffenen Zielgruppen von Anfang an in den Planungsprozess einzubin-

den. Das vorhandene oftmals sehr spezifische KnowHow und die Expertenkenntnis z.B. zur sinnvollen 

Geräteausstattung sollte bewusst genutzt werden, um Planungsfehler zu minimieren und nutzer- und 

bedarfsgerechte Flächen zu entwickeln. In diesem Zusammenhang ist auch die Stadtgesellschaft, vor 

allem mögliche Anwohnerinnen und Anwohner, in die Planungsgespräche frühzeitig einzubeziehen. 

Künftig soll auch bei der Entwicklung von Neubausiedlungen oder bei der Nachverdichtung stärker als 

bisher auf eine ausreichende Ausstattung mit Freizeitsportflächen geachtet werden. Zudem sollen Woh-

nungsbaugesellschaften und Investoren dazu verpflichtet werden, nicht nur Standardspielflächen 

(„Schaukel, Sandkasten, Wippe“) zu errichten, sondern vielmehr generationsübergreifende und qualita-

tiv hochwertige Bewegungsräume zu schaffen. 

 

1.2 Übergreifende Gestaltungsprinzipien 

Die Qualität von urbanen Bewegungsräumen wird bisher kaum thematisiert. Dennoch bildet der urbane 

Raum die Basis für ein bewegungsaktives Leben und kann Bewegung und einen aktiven Lebensstil 

positiv befördern oder negativ verhindern. Aus diesem Grund sollen in Braunschweig die folgenden 

Grundsätze bei der Neuschaffung, Modernisierung und Überarbeitung bestehender Bewegungsflächen 

gelten: 

 Ganzjährige Nutzbarkeit von Laufsportwegen: Einzelne Laufsportwege sollen entweder kom-
plett oder in Teilbereichen für eine ganzjährige Nutzbarkeit aufgewertet werden. Dies betrifft vor 
allem die Installation einer Orientierungsbeleuchtung, die Läuferinnen und Läufer eine sichere 
Sportausübung im Dunkeln / im Winterhalbjahr ermöglichen soll. Die Orientierungsbeleuchtung 
soll stromsparend, ggfs. über Solarmodule autark und insektenfreundlich ausgestaltet sein und 
nur auf Anforderung / Annäherung Licht abgeben. 

 Ganzjährige Nutzbarkeit von Freizeitsportflächen: Ausgewählte Freizeitsportflächen sollen auf 
ihre ganzjährige Nutzbarkeit überprüft werden. Das Kriterium der ganzjährigen Nutzbarkeit um-
fasst beispielsweise eine adäquate Überdachung (Sonnen-/Regenschutz), eine Beleuchtung 
sowie die Installation von Trinkbrunnen.  

 Generationsübergreifende Freizeitsportflächen: Die vorhandenen Freizeitsportflächen bzw. neu 
zu planende Flächen sollen künftig vermehrt Angebote für alle Altersgruppen und für viele ver-
schiedene Sport- und Bewegungsaktivitäten umfassen. Einzelne zentrale Flächen sollen dabei 
generationsübergreifend gestaltet werden, einzelne Flächen könnten auch spezifische Ange-
bote für eine bestimmte Nutzergruppe umfassen. Zu achten ist auf einen barrierefreien Zugang 
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und eine inklusive Nutzungsmöglichkeit. Einrichtungen wie z.B. Bänke, Trinkbrunnen und Toi-
letten sollen ebenfalls bedacht werden. 

 Ergänzung von Spielplätzen: Die Braunschweiger Spielplätze umfassen in der Regel Angebote 
für Kinder bis ca. sieben Jahren, im Einzelfall auch für ältere Kinder. Es soll geprüft werden, ob 
Spielplätze generell mit Angeboten für ältere Kinder bzw. generationsübergreifend gestaltet 
werden können, da der Übergang zwischen Spielen und Bewegung fließend ist.  

 Inklusive bzw. barrierefreie Nutzung der vorhandenen Freizeitsportmöglichkeiten: Im Sinne der 
inklusiven Nutzbarkeit von Bewegungs- und Freizeitsportangebote sollen einzelne Anlagen mit 
Tafeln in Blindenschrift und / oder mit QR-Codes, die zu Erklärvideos führen, ergänzt werden. 
Insbesondere für Sportlerinnen und Sportler, die wenig Erfahrung zum Beispiel mit Geräten 
haben, sollen sich über die Nutzungsmöglichkeiten informieren können.  

 Ergänzung vorhandener Freizeitsportflächen mit Geräten zum Ausleihen: An ausgesuchten 
Standorten (z.B. stark frequentierte Calisthenics-Anlagen) sollen Ausleihmöglichkeiten für 
Kleingeräte (z.B. „Sport-Box“) erprobt werden. 

 Fahrradabstellplätze schaffen: Der Radwegeverkehr soll in Braunschweig weiter erhöht wer-
den. Um die Attraktivität zu erhöhen, sollen an zentralen Standorten / Freizeitsportflächen Ab-
stellplätze für Räder erstellt werden. 

 Toilettenanlagen: Größere Bewegungsflächen und Spielplätze sollen nach Möglichkeit mit einer 
Toilettenanlage ausgestattet oder vorhandene Toilettenanlagen in der Nähe der Fläche mitge-
nutzt werden können. 
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2 Übergreifende Vorschläge für das gesamte Stadtgebiet 
Neben den übergreifenden Planungs- und Gestaltungsprinzipien gibt es eine Reihe von Vorschlägen, 

die nicht für einzelne Stadtbezirke gelten, sondern mehrere Stadtbezirke oder den gesamtstädtischen 

Raum betreffen. 

Vorschläge: 

 Aktivierende Bewegungspunkte auf Hauptwegen zu den Bildungseinrichtungen: Insbesondere 
die Hauptwege zu Kindertageseinrichtungen oder zu Schulen sollen aktivierenden Bewegungs-
punkten ausgestattet werden. Damit sollen spontane Bewegungsaktivitäten mit hohem Auffor-
derungscharakter ermöglicht werden. Diese Bewegungspunkte müssen nicht zwangsläufig mit 
konventionellen Spiel- oder Bewegungsgeräten ausgestattet sein, sondern können auch natür-
liche Materialien wie z.B. Baumstämme oder durch entsprechende Gestaltungen / Erdmodellie-
rungen umfassen.  

 Spiel- und Bewegungspunkte im Quartier: Auch in den Quartieren sollen an zentralen Orten 
(z.B. Bushaltestellen, Einkaufsstraße) kleinere aktivierende Bewegungspunkte für alle Alters-
gruppen errichtet werden („bespielbare Stadt“), um im Alltag weitere Bewegungsanreize zu ge-
ben. 

 Schulfreiräume außerhalb der Unterrichtszeiten öffnen: Die vorhandenen Schulfreiräume wie 
z.B. Schulhöfe und schulische Sportanlagen sollen außerhalb der Unterrichtszeiten und in den 
Ferien für eine Nutzung freigegeben werden. Dabei sind mit den Schulen individuelle Lösungen 
bezüglich der zu öffnenden Flächen und deren Gestaltung abzusprechen. 

 Freizeitsportliche Nutzung der Oker: Die Oker mit ihrer innerstädtischen Lage verleiht Braun-
schweig ein besonderes Charakteristikum. Bereits heute wird die Oker freizeitsportlich genutzt. 
Die Nutzung soll künftig stärker naturverträglich erfolgen und entlang des gesamten Verlaufs 
Einstiegs- und Ausstiegspunkte für Kanu, Kaja und Stand-Up-Paddling definiert werden. Im Ide-
alfall verfügen die Einstiegs- und Ausstiegsstellen eine Anbindung an eine Toilettenanlage. 

 Ausschilderung öffentlicher Stege an der Oker mit „Gelber Welle“: Eine Ausschilderung öffent-
licher Stege mit dem einheitlichen Informationssystem „Gelbe Welle“ an der Oker (z.B. nach 
Vorbild Wolfenbüttel) soll verhindern, dass Unbefugte an Privatstegen anlegen. Mithilfe einer 
Online-Karte sollen diese zusätzlich leicht auffindbar gemacht werden. Öffentliche Toiletten sol-
len in regelmäßigen Abständen an den öffentlichen Stegen errichtet und ebenfalls im Ausschil-
derungssystem gekennzeichnet werden.  

 Öffnung von 400m-Rundlaufbahnen: Die Rundlaufbahnen im Braunschweiger Stadtgebiet sol-
len außerhalb der Trainingszeiten der Sportvereine der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. 
Dabei soll eine spontane Nutzung ohne Anmeldung möglich sein. Die Trainingszeiten der Ver-
eine bzw. die Zeiten für die freie Nutzung sollen auf der Homepage der Stadt Braunschweig 
veröffentlicht werden. 

 Öffnung und Ergänzung der Sportplatzanlagen: Ein weiterer Vorschlag, der bereits im Master-
plan 2030 enthalten ist, ist weiterhin aktuell, nämlich (1) die Öffnung von Sportplatzanlagen für 
die Allgemeinheit außerhalb der Trainingszeiten der Sportvereine sowie (2) die Ergänzung der 
vorhandenen Sportplatzflächen um Angebote für den Freizeitsport. Damit können wertvolle Flä-
che mehrfachgenutzt werden und Spiel, Sport, Bewegung und Begegnung auf zentralen Anla-
gen in den jeweiligen Stadtteilen gebündelt werden. 

 

 

  

TOP 3.1

7 von 43 in Zusammenstellung



Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung 

6 

3 Vorschläge für den Braunschweiger Norden 

3.1 Stadtbezirksübergreifende urbane Bewegungsräume 

Einzelne Flächen oder Standorte befinden sich an den Stadtteil- bzw. Stadtbezirksgrenzen und haben 

damit für mehrere Stadtteile eine Versorgungsfunktion. 

Vorschläge: 

 Ölper See: Der Ölper See ist eine der zentralen Freizeitflächen im Braunschweiger Norden. 
Bereits heute wird die Fläche sehr intensiv genutzt. Aus Sicht der Bevölkerung und aus Sicht 
der Planungsgruppe soll für den Ölper See ein Gesamtkonzept für eine bessere freizeitsportli-
che Nutzung erstellt werden. Dies soll z.B. eine attraktive und mit einer Orientierungsbeleuch-
tung versehenen Laufstrecke / Trimm-Dich-Pfades um den Ölper See, das Aufstellen von Fit-
nessgeräten / einer Calisthenics-Anlage (z.B. im Bereich des alten Grillplatzes) und die Einrich-
tung eines Beachvolleyplatzes umfassen.  

 

 

3.2 Lehndorf-Watenbüttel 

Der Stadtbezirk Lehndorf-Watenbüttel zeichnet sich durch seine ländliche Struktur und den damit ver-

bundenen Freiflächen aus. Vor allem für den Laufsport sind prinzipiell die Rahmenbedingungen gut. 

Aus der Bevölkerungsbefragung ergeben sich jedoch Schwächen im Hinblick auf die Freizeitsportflä-

chen für die unterschiedlichen Altersgruppen sowie im Hinblick auf die Radwege. 

Vorschläge: 

 Verbesserung der Radwege: Die Radwege in Richtung Ölper, Völkenrode und Watenbüttel sol-
len verbessert und ganzjährig genutzt werden können. 

 Freizeitsportfläche in jedem Stadtteil: Aufgrund der eher ländlichen Struktur des Stadtbezirks 
Lehndorf-Watenbüttel und den damit verbundenen längeren Wegen zwischen den Stadtteilen 
soll jeder Stadtteil über mindestens eine Freizeitsportfläche verfügen, die Angebote mindestens 
für Kinder und Jugendliche umfasst, im Idealfall jedoch auch Angebote für Erwachsene enthält. 

 Vermessene, beschilderte und beleuchtete Lausportwege: Obwohl insgesamt die Rahmenbe-
dingungen für den Laufsport gut sind, sollen einzelne Strecken oder Streckenabschnitte ver-
messen, kilometriert, beschildert und falls möglich mit einer Orientierungsbeleuchtung ausge-
stattet werden. Dabei soll darauf geachtet werden, verschiedene Streckenlängen mit einfachen 
Beschilderungen (z.B. Farben) zu versehen, die sich an zentralen Orten kreuzen. Die Orientie-
rungsbeleuchtung soll stromsparend und insektenfreundlich sein und nur dann Licht abgeben, 
wenn eine Annäherung einer Läuferin / eines Läufers erkannt wird. 

 Lamme: Sport- und Bewegungspark Lamme: Die westliche Grünfläche der Sportanlage Lamme 
soll als Freizeitsportfläche weiterentwickelt werden. Dabei könnte beispielsweise ein Schwer-
punkt auf den Mounainbikesport gelegt werden (Anlage eines Dirtparks, Pumptracks, Geschick-
lichkeitsparkour). Eine attraktive Laufstrecke sowie Fitnessgeräte für alle Altersgruppen könn-
ten das Gebiet sinnvoll ergänzen. 

 Lamme: Öffnung des Kunstrasenplatzes beim TSV Germania Lamme: Der Kunststoffrasenplatz 
soll außerhalb der Nutzungszeiten durch en Vereinssport der Öffentlichkeit zur Verfügung ste-
hen. Der Vereinssport soll in jedem Fall weiterhin Vorrang bei der Nutzung haben. 

 Lehndorf: Freizeitsportfläche Lehndorf: Im Bereich der Sportanlagen in Lehndorf soll das Frei-
zeitsportangebot ausgebaut werden. Dabei soll auf eine ganzjährige Nutzbarkeit der Fläche 
geachtet werden. 
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 Lehndorf: Fitnessparcours im Kleingartengelände Am Horstbleeke: Im Bereich des Kleingärten-
geländes soll ein Fitnessparcours in Anlehnung an die Trimm-Dich-Pfade entwickelt werden. 
Zu prüfen ist, ob der Fitnessparcours in das Ölper Holz verlängert werden kann. 

 Lehndorf: Ergänzung Spielplatz Bortfelder Stieg / St.-Wendel-Straße: Der Spielplatz Bortfelder 
Stieg / St.-Wendel-Straße in Lehndorf soll um weitere Bewegungsangebote für ältere Kinder / 
Jugendliche ergänzt werden. 

 Ölper: Sanierung Bolzplatz: Der Bolzplatz in Ölper ist derzeit in einem eher maroden Zustand 
und bedarf daher einer Sanierung / Instandsetzung. 

 

 

3.3 Nördliche Schunteraue / Okeraue 

Die Freizeitsportmöglichkeiten im Stadtbezirk Nördliche Schunteraue-Okeraue werden teilweise für gut, 

teilweise für kritisch erachtet. Positiv werden vor allem die Laufsportmöglichkeiten in der freien Natur 

eingeschätzt, u.a. entlang des Mittellandkanals und auf den Feldwegen im Bereich der Schunter- und 

Okerauen. Gut werden auch die Spiel-, Bewegungs- und Sportmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche 

eingeschätzt. 

Größter Kritikpunkt sind die mangelnden Radwege, die die Stadtteile innerhalb des Stadtbezirks vernet-

zen oder die in andere Stadtbezirke führen. 

Vorschläge: 

 Veltenhof: Schaffung eines Radweges im Wiesental: Im Wiesental soll ein Radweg eingerichtet 
werden, der Lehndorf und Lamme verbindet. 

 Veltenhof: Freizeitsportliche Nutzung Festplatz am Dreisch: Der Festplatz am Dreisch stellt eine 
Brachfläche dar, die nur an wenigen Tagen im Jahr genutzt wird. Daher wird empfohlen, diesen 
Bereich stärker als Freizeitsportfläche zu gestalten, wobei auch temporäre (auf- und abbaubare) 
Bewegungs- und Sportmöglichkeiten mitgedacht werden sollen, um die Funktion als Festplatz 
zu erhalten. 

 Wenden: Freizeitsportmöglichkeiten in Wenden: Bei der Realisierung des ersten Bauabschnit-
tes in Wenden-West sollen Spiel-, Bewegungs- und Sportmöglichkeiten für alle Altersgruppen 
vorgesehen werden. 

 Thune: Beleuchtung Streetballplatz Zu den Sundern / Rathsholz: Der Streetballplatz soll für eine 
ganzjährige Nutzung mit einer Beleuchtungsanlage ausgestattet werden. 
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3.4 Nordstadt-Schunteraue 

Die Nordstadt zeichnet sich zum einen durch eine große Anzahl an Sportanlagen für den Schul-, Ver-

eins- und Hochschulsport aus. Zum anderen stehen für den Freizeitsport bereits heute attraktive Flä-

chen wie z.B. der Ölper See zur Verfügung.  

Vorschläge: 

 Nordstadt: Aufwertung Aktivspielplatz Schwarzer Berg: Der Aktivspielplatz Schwarzer Berg soll 
um Fitnessgeräte oder um eine Calisthenics-Anlage ergänzt werden. Die Sportfläche soll für 
eine ganzjährige Nutzbarkeit mit einer Beleuchtungsanlage versehen werden. Aufgrund der 
räumlichen Nähe zum Ölper See ist dieser Vorschlag mit den Entwicklungen am Ölper See 
(siehe oben) abzustimmen. 

 Nordstadt: Beleuchtung Fuß-/Radweg zum Sportpark SV Schwarzer Berg: Kinder und Jugend-
liche, die zu Fuß oder mit dem Rad zum Training auf die Sportanlage gehen, sind vor allem im 
Herbst / Winter zwischen der Sportanlage und der Straße Sielkamp auf unbeleuchteten Wegen 
unterwegs, was eine Unfallgefahr darstellt. Daher soll der Fuß- und Radweg zum Sportpark SV 
Schwarzer Berg mit einer Beleuchtung ausgestattet werden.  

 Nordstadt: Entwicklungsfläche für den Freizeitsport: Nördlich des Sportparks SV Schwarzer 
Berg (Maulbeerenweg) befindet sich eine der wenigen größeren Entwicklungsflächen in der 
Nordstadt. Diese Fläche könnte für ein größeres freizeitsportliches Angebot genutzt werden und 
den Sportpark als übergreifendes Sport- und Bewegungszentrum aufwerten.  

 Nordstadt: Aufwertung und Erweiterung Spielplatz Biberweg: Der Spielplatz am Biberweg soll 
mit Spielangeboten für ältere Kinder aufgewertet und um ein Freizeitspielfeld ergänzt werden. 

 Nordstadt: Öffnung der Rundlaufbahn Sportplatz Beethovenstraße: Die Rundlaufbahnen an der 
Beethovenstraße 40 sollen außerhalb der Trainingszeiten der Sportvereine der Allgemeinheit 
zur Verfügung gestellt werden.  

 Nordstadt: Freiflächen beim Campus Nord für Bewegung und Sport nutzen: Im Campus Nord 
gibt es zahlreiche Grünflächen, die für Bewegungs- und Sportangebote genutzt werden könn-
ten. Hierzu sind Gespräche mit der Universitätsverwaltung, dem Hochschulsport und der Stu-
dierendenvertretung zu führen. 

 Nordstadt: Fitnessangebote am Ringgleis: Das Ringgleis in der Nordstadt soll analog zur Ge-
staltung im östlichen und westlichen Ringgleis um Bewegungs- und Fitnessangebote ergänzt 
werden. 

 Nordstadt: Zugang zur Sportfläche Ricarda-Huch-Schule: An der Ricarda-Huch-Schule gibt es 
einen Sportplatz, der außerhalb der Unterrichtszeiten als Sportfläche für den Freizeitsport ge-
eignet wäre. Hierzu soll geprüft werden, ob die Fläche mit einem Zugang vom Ringgleis er-
schlossen werden kann.  

 Nordstadt: Ausbau des Nordparks mit Freizeitsportangeboten: Der Nordpark / Ballonwiese bie-
tet sich als Freizeitsportfläche an. Vorgeschlagen wird ein ausgeschilderter Trimm-Dich-Pfad 
mit Fitnessgeräten. 

 Schunteraue: Freizeitsportflächen im Siegfriedviertel: Das Siegfriedviertel verfügt derzeit über 
nur wenige frei zugängliche Sport- und Bewegungsmöglichkeiten. Daher wird vorgeschlagen, 
in den Kleingartenanlagen kleinere Bewegungs- und Freizeitsportmöglichkeiten zu schaffen. 

 Schunteraue: Sport- und Bewegungspark Bienroder Weg: Ein weiterer Vorschlag umfasst die 
punktuelle Öffnung und Ergänzung der Sportanlage am Bienroder Weg (SV Olympia /TuRa) um 
Sportangebote für den Freizeitsport. 
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4 Vorschläge für den Braunschweiger Osten 

4.1 Wabe Schunter-Beberbach 

Die Lausportwege der Wabe Schunter-Beberbach werden für gut befunden. Handlungsbedarf besteht 

hingegen bei Fahrradwegen, Freizeitspielfeldern, Möglichkeiten für Kinder und der Attraktivität der ur-

banen Bewegungsräume. Es sollten Angebote für alle Altersgruppen und Menschen mit Behinderung 

geschaffen werden. 

Der nördliche Bereich der Wabe Schunter-Beberbach zeichnet sich durch wenige Freiflächen aus, die 

für eine Erschließung neuer Sport- und Bewegungsräume zur Verfügung stehen. Daher soll in erster 

Linie die Sanierung und Attraktivierung bzw. der Ausbau bereits erschlossener Räume in den Blick ge-

nommen werden. Ein besonderer Bedarf besteht zudem bei einer besseren freizeitsportlichen Vernet-

zung der Orte Bevenrode, Waggum und Hondelage.  

Vorschläge: 

 Beleuchteter Radweg als Rundstrecke zur Verbindung der Orte Bevenrode, Waggum und Hon-
delage: Ein beleuchteter Radweg soll die Sportanlagen in Waggum und Hondelage verbinden 
und es vor allem Kindern und Jugendlichen erleichtern, diese sicher zu erreichen. Anbieten 
würde sich ein Rundweg zur Verbindung der Orte Bevenrode, Waggum und Hondelage. Dieser 
bietet zusätzlich freizeitsportliches Potenzial: Die Strecke kann beispielsweise mit einer vermes-
senen und kilometrierten Finnenbahn kombiniert werden. Eine Asphaltierung des Radweges ist 
gewünscht, um eine attraktive Strecke zum Inlineskaten zu bieten. Mit weiteren Stationen, wie 
einem Erlebnispfad (ggf. mit Bildungscharakter), Tischtennisplatten, Bewegungsparcours, Fit-
nessgeräten o.ä. kann der Rundweg zusätzlich aufgewertet werden. 

 Ausbau des ÖPNV für eine bessere Erreichbarkeit der Sportangebote: Vor allem für Kinder und 
Jugendliche soll die Erreichbarkeit der Vereinsangebote auf den über die Orte verteilten Sport-
stätten verbessert werden. Daher soll geprüft werden, ob die Nachmittagszeiten des ÖPNV 
zwischen Bevenrode, Waggum und Hondelage ausgebaut werden können. 

 Waggum: Errichtung eines Sportzentrums für Verein und Öffentlichkeit: Auf dem Gelände zwi-
schen dem Sportplatz SV Grün-Weiß Waggum und der Fläche „Im Erdkampe“ soll geprüft wer-
den, ob die Fläche für ein Sportzentrum erschlossen werden kann. Dieses soll sowohl für den 
Verein als auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Integriert werden sollen dabei auch 
Freizeitsportangebote für Familien.  

 Waggum und Bienrode: Bolzplätze sanieren/erschließen: Da nicht mehr viele Freiflächen zur 
Verfügung stehen, sollen zunächst vorhandene Bolzplätze saniert werden, beispielsweise der 
Bolzplatz in Waggum beim Fröbelweg. Zusätzlich soll zwischen Waggum und Bienrode eine 
neue Fläche für einen Bolzplatz erschlossen werden (z.B. Fläche unterhalb des K.V. Bienrode).  

 Waggum und Bienrode: Gestaltung eines Aufenthaltsplatzes: Es soll ein ansprechender Auf-
enthaltsplatz gestaltet werden, der zum Verweilen einlädt (z.B. für Geburtstagsfeiern). Dieser 
kann an vorhandene Freizeitspielflächen (z.B. Bolzplatz, Tischtennisplatten o.ä.) oder an einen 
neu entstehenden Bewegungsraum (z.B. Fahrradrundstrecke) angegliedert werden. Eine (Teil-
)Überdachung soll die Möglichkeit bieten sich über einen längeren Zeitraum dort aufhalten zu 
können. 

 Waggum und Bienrode: Standorte der Tischtennisplatten optimieren: Es soll geprüft werden, ob 
die Standorte der vorhandenen Tischtennisplatten geeignet sind bzw. ggf. optimiert werden 
können (z.B. im Hinblick auf den Windschutz). 
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4.2 Hondelage-Volkmarode 

Die geographische Lage des Stadtbezirks Hondelage-Volkmarode ist vor allem für Laufsportaktivitäten 

vorteilhaft. Die angrenzenden Felder und Flure bieten gute Rahmenbedingungen für diese Aktivitäten. 

Nachteilig werden aber fehlende attraktive Angebote vor allem für ältere Kinder und für Jugendliche 

eingeschätzt. 

Vorschläge: 

 Hondelage: Fitnessparcours: Der bereits geplante Fitnessparcours im Westen von Hondelage 
soll umgesetzt werden. Zu prüfen ist die Installation einer Beleuchtungsanlage für die ganzjäh-
rige Nutzbarkeit. 

 Hondelage: Sauberkeit Bolzplatz: Der Bolzplatz in Hondelage kann derzeit kaum genutzt wer-
den, da er als Hundewiese und –toilette genutzt wird. Daher soll zunächst der Platz häufiger 
gereinigt, um die Nutzung als Freizeitfläche zu erhöhen. Weiterhin sind die Hundehalter darauf 
hinzuweisen, dass es sich bei der Fläche um eine Freizeiteinrichtung handelt. 

 Neuer Jugendplatz zwischen Dibbesdorf und Hondelage: Im Bereich der Verbindungsstraße 
Hondelage-Dibbesdorf soll auf Höhe der Autobahn-Unterfahrung ein neuer und größerer Ju-
gendplatz mit Trendsportangeboten, Streeetballkörben und einem Multifunktionsplatz entste-
hen. 

 Dibbesdorf: Bolzplatz sanieren: Der Bolzplatz in Dibbesdorf weist einen schlechten baulichen 
Zustand aus und soll daher saniert werden. 

 Volkmarode: Erhalt eines Jugendplatzes: Der bisherige Jugendplatz ist aufgrund der Auswei-
sung einer Wohnbaufläche in seinem Bestand gefährdet. Bei Umsetzung der Wohnbebauung 
soll ein adäquater Ersatz geschaffen werden. Sollte der Jugendplatz erhalten werden können, 
soll er qualitativ aufgewertet werden. 

 Volkmarode: Ausbau Spielplatz am Moorhüttenteich: Der vorhandene Spielplatz am Moorhüt-
tenteich soll um weitere Angebote für jüngere und ältere Kinder sowie für Erwachsene erweitert 
werden (Generationenspielplatz), beispielsweise durch einen Niedrigseilgarten und einen Mo-
torik-/Koordinationsparcours. 

 Volkmarode: Öffnung der Laufbahn für Freizeitläufer: Die Rundlaufbahn am Schulzentrum Volk-
marode soll zu bestimmten Zeiten für Freizeitläuferinnen und –läufer („Laufen unter Licht“) frei-
gegeben werden. 

 Schapen: Ausbau der Sportanlage TSV Schapen: Die Sportanlage des TSV Schapen steht be-
reits heute Nichtmitgliedern offen. Um die Attraktivität der Anlage zu erhöhen, sollen im Rand-
bereich der Sportanlage weitere frei zugängliche Sport- und Bewegungsmöglichkeiten wie z.B. 
Krafttrainingsgeräte, Koordinationsgeräte und ein Fitnessparcours errichtet werden, die auch 
durch den Vereinssport genutzt werden können.  

 übergreifend: Beschilderte und kilometrierte Strecken: Im Stadtbezirk sollen mehrere unter-
schiedlich lange Laufstrecken / Inlinerstrecken / Radstrecken mit einfachen Mitteln beschildert 
und kilometriert werden. 
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5 Vorschläge für den Braunschweiger Süden 
 

5.1 Südwest 

Die Freizeitsportmöglichkeiten im Stadtbezirk Südwest werden überwiegend mit gut eingeschätzt. Vor-

teile sind die vielfältigen Laufsportmöglichkeiten und die Möglichkeiten für ausgedehnte Radtouren in 

der Feldmark und im Geitelder Holz. Auch der Radweg von Geitelde nach Rüningen wird als Vorteil 

gesehen. Der verkleinerte und umgestaltete Sportplatz in Geitelde wird insgesamt sehr gut angenom-

men. 

Vorschläge: 

 Timmerlah: Singletrails im Timmerlaher Busch ausweisen: In Absprache mit dem Forst, der 
Jägerschaft und den Waldbesitzern soll für den Timmerlaher Busch ein Konzept für legale Sin-
gletrails (MTB-Strecken) ausgearbeitet werden. 

 Stiddien: Radwege zwischen Stiddien und Geitelde bzw. Stiddien und Timmerlah: Der Stadtteil 
Stiddien ist radwegetechnisch derzeit nicht an Timmerlah bzw. Geitelde angebunden. Aus die-
sem Grund sollen hier entsprechende Radwegeverbindungen geschaffen werden. 

 Geitelde: Fitness-Parcours im Geitelder Holz: Im Geitelder Holz sollen mehrere Laufstrecken 
mit unterschiedlicher Streckenlänge markiert werden. Die Laufstrecken sollen mit Fitness-Ge-
räten zu einem Fitness-Parcours ergänzt werden. 

 Geitelde: Quartiersplatz Wasche-Quelle: Der Platz rund um die Wasche-Quelle soll zu einem 
Dorfplatz aufgewertet werden. Denkbar wären z.B. die Einrichtung einer Boulefläche sowie die 
Nutzung der Wasche-Quelle als Kneipp-Becken. Sitzmöglichkeiten sollen zudem Kommunika-
tionsmöglichkeiten schaffen. 

 Geitelde: Verbesserung Basketball-Korb: Der Basketballkorb beim Sportlerheim des TSV Gei-
telde soll mit einem Netz versehen werden, da mit der jetzigen Konstruktion Schäden an den 
Bällen auftreten. 

 Broitzem: Ergänzung des Jugendplatzes: Der Jugendplatz in Broitzem sollte mit weiteren An-
geboten ergänzt werden, u.a. mit Fitnessgeräten für alle Altersgruppen sowie um weitere Sport-
felder. Zu prüfen ist zudem eine Beleuchtung für eine ganzjährige Nutzung. 

 Broitzem: Sanierung Freizeitsportanlage Im Dinkelfeld: Die Streetballanlage Im Dinkelfeld weist 
Bodenunebenheiten auf, die zu Verletzungen führen können. Daher soll die Oberfläche saniert 
werden. 

 Broitzem: Trimm-Dich-Pfad Wiese Fuhsekanal: Die große Wiese am Fuhsekanal (Übergang zu 
SV Gartenstadt) soll mit unterschiedlichen Strecken für den Laufsport ausgeschildert und um 
Fitnessgeräte ergänzt werden.  
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5.2 Braunschweig-Süd 

Die Zufriedenheit der Bewegungsmöglichkeiten im urbanen Raum liegt für Braunschweig-Süd im posi-

tiven Bereich. Dies gilt vor allem für Laufsport- und Fahrradwege. Die Zufriedenheit für die Freizeitsport-

felder fällt jedoch negativ aus. Handlungsbedarf bei den Sport- und Bewegungsräumen besteht für Kin-

der zwischen 7 und 12 Jahren, Jugendliche, für die Altersgruppe 65+, für Erwachsene (19-65 Jahre) in 

Stockheim-Leiferde, für generationsübergreifende und inklusive Angebote.  

Insbesondere für Freizeitsportfelder für Kinder- und Jugendliche sollen Standorte gefunden werden. 

Zudem soll die Südsee als Naherholungsgebiet generationsübergreifende Freizeitsportmöglichkeiten 

bieten. Auch für ältere Menschen soll ein Begegnungspunkt entstehen.  

Vorschläge: 

 Errichtung von Bolzplätzen: Da wenig Freizeitspielfelder für Kinder- und Jugendliche vorhanden 
sind, soll geprüft werden, welche Standorte für die Errichtung von Bolzplätzen geeignet sind. 
Vorgeschlagene Standorte sind: Fläche bei Spielplatz Harzburger Weg, Fläche hinter Wohn-
häusern der Salzdahlumerstraße 170, Fläche zwischen Oker und Zoo „Ackerwiese“, Fläche bei 
Calisthenics Park Stöckheim „Insel“ 

 Errichtung von Basketballfeldern/-plätzen: Da die bestehenden Basketballplätze nur mit einem 
Korb und kleinem Spielfeld ausgestattet sind, soll mindestens ein Basketballfeld (28 x 15m, 2 
Körbe) entstehen. Dafür können auch bereits vorhandene Basketballplätze erweitert werden. 
Zudem sollen zusätzliche Standorte für Basketballfelder/-plätze erschlossen werden. Vorge-
schlagene Standorte für eine Erweiterung/Erschließung sind: Fläche bei Spielplatz Harzburger 
Weg; Fläche hinter Wohnhäusern der Salzdahlumerstraße 170; Heidbergpark; bei Abenteuer-
spielplatz Melverode; Feld „Auf dem Bruche“.  

 Errichtung einer Parkour-Anlage: Da der Parkoursport auf dafür nicht vorgesehenen urbanen 
Räumen ausgeübt wird, soll eine Parkour-Anlage errichtet werden. Die Fläche hinter den Wohn-
häusern der Salzdahlumerstraße 170 könnte als Standort für eine Parkour-Anlage dienen.  

 Errichtung eines Skateparks: Die vorhandene Skateanlage im Südstadtpark könnte zu einem 
größeren Skatepark erweitert werden. Alternativ kann ein neuer Standort für eine Skateanlage/-
platz erschlossen werden. Vorgeschlagene Standorte sind: bei der Bezirkssportanlage Mel-
verode, Fläche zwischen Oker und Zoo „Insel“ 

 Tischtennisplatten Gerastraße: An der Gerastraße sollen zwei Tischtennisplatten errichtet wer-
den.  

 Naherholungsgebiet Südsee: Die öffentlichen Toiletten an der Gastronomie im Naherholungs-
gebiet Südsee sollen erweitert werden.  

 Vermessene und markierte Laufstrecke: Der Weg um den Südsee soll mit Markierungen für 
eine ausgemessene Laufstrecke (z.B. 200m, 400m, 1.000m) für das Lauftraining versehen wer-
den. 

 Generationsübergreifendes Bewegungsangebot, Naherholungsgebiet Südsee: Unterhalb des 
Geländes des Seglervereins SBVS soll ein Kinderspiel- und Bewegungs-/Erlebnis-/Kletterplatz 
für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren und Erwachsene ab 60 Jahren gebaut werden.  

 Verbesserung Fahrradwege von Stöckheim nach Braunschweig: Der Zustand der Fahrradwege 
von Stöckheim nach Braunschweig soll verbessert werden.  

 Boulebahn: Eine Boulebahn soll insbesondere für ältere Menschen als Begegnungspunkt die-
nen, beispielsweise im Einkaufszentrumbereich oder nahe der Seniorenbegegnung.   

 Errichtung einer Riesenschaukel: Es soll geprüft werden, ob die Errichtung einer Riesenschau-
kel nach dem Vorbild in Rautheim auf der Fläche „Horstwinkel“ möglich ist.  

 Bogenschießen Heidberg: Es soll geprüft werden, ob eine 50m-Bahn zum Bogenschießen für 
die Allgemeinheit geöffnet werden.  
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5.3 Südstadt-Rautheim-Mascherode 

Aufgrund der eher ländlichen Struktur des Stadtbezirks ergeben sich gute Rahmenbedingungen für 

Spazierengehen. Laufsport und Radfahren. Von Vorteil werden die Skaterbahn in der Südstadt sowie 

der dortige Festplatz (wird als Boulefläche genutzt) gesehen. Der Lindenbergplatz und der Hermann-

Löns-Park werden ebenfalls als Gewinn für den Freizeitsport eingeschätzt. 

Vorschläge: 

 Lindenberg: Intensivere Nutzung der Parkour-Anlage: Die vorhandene Parkour-Anlage wird 
nicht so intensiv angenommen wie erhofft. Daher soll über öffentliche und kostenlose Mit-
machangebote im Stil eines offenen Fitnesstreffs für die Anlage geworben werden. 

 Lindenberg: Freilufthalle errichten: Im Bereich der Parkour-Anlage könnte unter der Hochspan-
nungsleitung eine Freilufthalle errichtet werden, die zum einen durch den Vereinssport genutzt 
werden könnte, zum anderen aber außerhalb der Trainingszeiten der Vereine für die Allgemein-
heit zugänglich gemacht werden könnte.  

 Lindenberg: Calisthenics-Anlage beim Vereinsheim SV Lindenberg: Der Bereich um den Spiel-
platz beim Vereinsheim des SV Lindenberg bzw. des Schulgartens der Grundschule Lindenberg 
soll um eine Calisthenics-Anlage ergänzt werden, die der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. 
Der SV Lindenberg könnte diese Anlage für ein ergänztes Training mitnutzen. 

 Lindenberg: Sport-Box beim Vereinsheim SV Lindenberg: In Ergänzung zur Calisthenics-An-
lage soll eine „Sport-Box“ eingerichtet werden, die ein Ausleihen von Kleingeräten für das Kraft-
training (z.B. Geräte für Crossfit, Taue, Medizinbälle) ermöglicht. 

 Lindenberg: Kleinspielfeld einrichten: Auf dem Gelände der Grundschule Lindenberg soll ein 
Kleinspielfeld mit Kunststoffrasenbelag oder mit Kunststoffbelag eingerichtet werden, welches 
durch die Schule und durch die Öffentlichkeit genutzt werden kann. 

 Lindenberg: Mehrzweckhalle beim SV Lindenberg: In der Nähe des Vereinsgeländes des SV 
Lindenberg soll eine Mehrzweckhalle nach Vorbild des Vereinsheims des TSV Geitelde erstellt 
werden. 

 Rautheim: Fitnessgeräte: Der Bewegungsraum an der Riesenschaukel soll im Fitnessgeräte für 
alle Altersgruppen erweitert werden. Damit könnte die vorhandene Freizeitsportfläche um ein 
weiteres Angebot ergänzt werden. 

 Südstadt: Rad- und Fußweg Möncheweg verbessern: Der Rad- und Fußweg am Möncheweg 
(nördlich Am Rautheimer Holze) wechselt die Straßenseite, was zu gefährlichen Situationen 
führt. Daher soll die Wegführung verbessert werden. 

 Südstadt: Aufwertung Hermann-Löns-Park: Der Hermann-Löns-Park soll um Bewegungsmög-
lichkeiten für Erwachsene bzw. um generationsübergreifende Bewegungsangebote ergänzt 
werden. 

 Mascherode: Fitnessgeräte Zum hohen Holz: Der Spielplatz Zum Hohen Holz soll um Fitness-
geräte für Erwachsene ergänzt werden. 
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6 Vorschläge für den Braunschweiger Westen 

6.1 Stadtbezirksübergreifende urbane Bewegungsräume 

Einzelne Flächen oder Standorte befinden sich an den Stadtteil- bzw. Stadtbezirksgrenzen und haben 

damit für mehrere Stadtteile eine Versorgungsfunktion. 

Vorschläge: 

 Gesamtkonzept für einen Sport- und Bewegungspark Weststadt: Östlich der Unterführung zur 
A391 sind entlang des Madamenwegs bereits heute viele Sport- und Freizeitflächen vorhanden. 
In der Verlängerung schließt sich der Westpark an. Es wird vorgeschlagen, für diesen gesamten 
Bereich einen Masterplan (Arbeitstitel: Sport- und Bewegungsmeile West) zu entwickeln, der 
die vorhandenen Angebote aufeinander abstimmt, miteinander vernetzt und neue Angebote 
berücksichtigt. Dieser Masterplan sollte u.a. die Aufwertung der vorhandenen Spielplätze, die 
Reaktivierung der Disc-Golf-Anlage, die Ausweisung verschiedener Laufstrecken im Westpark 
und die Aufwertung der Bezirkssportanlage Westpark umfassen. 

 

6.2 Weststadt 

In der Weststadt gibt es eine Vielzahl an Grünflächen, Parks und landwirtschaftlich genutzten Flächen. 

Mit dem Westpark steht eine der größten Grünflächen zur Verfügung. 

Vorschläge: 

 Spielplatz Eiderstraße aufwerten: Der Spielplatz an der Eiderstraße soll aufgewertet und mit 
Angeboten für ältere Kinder bzw. Jugendliche ergänzt werden. Zu prüfen ist unter anderem die 
Einrichtung einer kleineren Skateanlage. 

 Kleingartenanlage Eichtal: Die aufgelassene Kleingartenanlage Eichtal (Juteweg) bietet ggfs. 
wichtige Ergänzungsflächen für ein freizeitsportlich orientiertes Angebot. 

 Hindernisparcours auf dem Gelände des Raffteichbades: Auf dem Gelände des Raffteichbades 
könnte ein Hindernisparcours / eine Parkour-Anlage entstehen. 

 Teiche aufwerten und nutzen: Die Teiche rund um das Raffteichbad sind eine attraktive Naher-
holungsfläche, die durch Spazier- und Laufwege aufwertet werden könnten.  

 

  

TOP 3.1

16 von 43 in Zusammenstellung



Sportentwicklungsplanung Braunschweig 

15 

6.3 Westliches Ringgebiet 

Das westliche Ringgebiet verfügt über wenige bis keine größeren Grün- oder Freizeitflächen. Aufgrund 

der zentralen Lage des Stadtbezirks stehen jedoch in den Nachbarbezirken größere und zentrale Grün-

flächen wie z.B. der Bürgerpark, der Westpark oder der Inselwall zur Verfügung.  

Vorschläge: 

 Sportanlage Otto-Bennemann-Schule attraktivieren und öffnen: Die Sportanlage der Otto-
Bennemann-Schule ist derzeit in keinem guten Zustand. Daher soll die Sportanlage in Abstim-
mung mit der Schule überarbeitet, an die Bedarfe der Schule angepasst sowie für die Allge-
meinheit geöffnet werden.  

 Spielplatz Juliusstraße aufwerten (Pocketpark): Der Spielplatz Juliusstraße soll zu einem gene-
rationsübergreifend gestalteten, kleineren Quartierspark (Pocketpark) weiterentwickelt werden. 

 Spielplatz Madamenweg zum Jugendplatz weiterentwickeln: Der Spielplatz Madamenweg stellt 
eine der wichtigsten Freiflächen im Quartier dar. In der Vergangenheit mussten hier Streetball-
körbe aufgrund von Nachbarschaftsbeschwerden abgebaut werden. Der Platz soll in Abstim-
mung mit den Kindern und Jugendlichen aus dem Quartier und mit der Anwohnerschaft zu ei-
nem Jugendplatz ausgebaut werden, wobei vor allem Aktivitäten ohne Lärm (z.B. Parkour-An-
lage, Obstacle Park, Ninja-Warrior-Park) zu präferieren sind. 

 Skateanlage am Westbahnhof sanieren und modernisieren: Die Skateanlage am Westbahnhof 
wird sehr gut angenommen und weist teilweise einen sehr hohen Nutzungsdruck auf. Die An-
lage soll daher saniert und modernisiert werden. 

 Wegführung am Westbahnhof verbessern: Im Bereich des Westbahnhofs verengt sich das 
Ringgleis und Fußgänger, Läufer und Radfahrer müssen sich den gleichen Weg teilen. Dies 
führt teilweise zu gefährlichen Situationen. Daher soll die Wegführung am Westbahnhof verbes-
sert werden. 

 Kleingartengelände Pippelweg nachnutzen: Das Kleingartengelände am Pippelweg bietet sich 
für eine freizeitsportliche Nachnutzung an. 

 Tennisfelder Georg-Weber-Stadion (VfB Rot-Weiß) nachnutzen: Die aufgegebenen und nicht 
mehr genutzten Tennisfelder im Georg-Weber-Stadion (VfB Rot-Weiß) sollen eine andere sport-
liche Nutzung erfahren. Zu prüfen ist zum Beispiel eine Nachnutzung für Schulen mit Schulkind-
betreuung sowie eine Öffnung für die Allgemeinheit. 

 

  

TOP 3.1

17 von 43 in Zusammenstellung



Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung 

16 

7 Vorschläge für die Braunschweiger Innenstadt 
 

7.1 Mitte 

Die urbanen Bewegungsräume werden für den Stadtbezirk Mitte tendenziell negativ bewertet. Lauf-

sportwege schneiden für den Bereich Viewegsgarten-Bebelhof positiv ab, im Innenstadtbereich besteht 

hier noch Verbesserungspotenzial.  

Insbesondere die Parkanlagen des Stadtbezirks Mitte bieten Potenzial für die Erschließung freizeitsport-

licher Angebote, wie Fitnessangebote oder die attraktivere Gestaltung für den Laufsport im Innenstadt-

bereich. Auch die Infrastruktur für Wassersportler an der Oker soll verbessert werden.  

 Freizeitsportliche Erschließung der Parkanlagen Museumspark, Viewegs Garten und Inselwall-
park: Die Parkanlagen Museumspark, Viewegs Garten und Inselwallpark verfügen bisher über 
keine freizeitsportliche Infrastruktur. Für den Museumspark soll ein solches Angebot entstehen. 
Vorschläge hierfür sind Anlagen für den Calisthenics-, Parcours- oder Fitnesssport. Auch der 
Viewegs Garten soll über Fitnessangebote verfügen, sei es in Form eines Motorikparks, einer 
Parcoursanlage, Fitnessgeräten oder „Traveling Rings“ (Schaukelringe). Zudem soll für den 
Viewegs Garten geprüft werden, ob sich der Standort für einen Basketballplatz oder eine Ca-
listhenics-Anlage eignet. Auch der Inselwallpark markiert bisher einen „blinden Fleck“ für frei-
zeitsportliche Angebote und bietet unter anderem durch seine Nähe zur Universität einen at-
traktiven Standort für eine Calisthenics- oder Parcoursanlage oder einen Motorikpark.  

 Einrichtung einer Laufstrecke/Finnenbahn im Bürgerpark: Die Ausschilderung einer Laufstrecke 
mit markierten Streckenpunkten soll die Attraktivität des Bürgerparks für den Laufsport steigern. 
Anbieten würde sich gegebenenfalls die Errichtung einer Finnenbahn.  

 Aufwertung der Calisthenics-Anlage im Bürgerpark: Die Calisthenics-Anlage im Bürgerpark soll 
nach folgender Priorisierung aufgewertet werden: (1) Installation von Mülleimern. (2) Ausstat-
tung mit einer Beleuchtungsanlage für eine ganzjährige Nutzbarkeit. Diese könnte stromspa-
rend über einen Bewegungsmelder installiert werden. (3) Mithilfe einer Erweiterung der Anlage 
(z.B. einsteigerfreundliche wie auch anspruchsvollere Geräten) sollen mehr Zielgruppen ange-
sprochen und die teils hohe Frequentierung entzerrt werden. (4) Eine Überdachung soll das 
Trainieren im Sommer ermöglichen / angenehmer machen. Eine Alternative kann das Austau-
schen des dunklen Bodens darstellen, welcher sich im Sommer besonders schnell aufheizt. (5) 
Öffentliche Toiletten sollen in der Nähe der Calisthenics-Anlage sowie in Erreichbarkeit für Was-
sersportler für eine gemeinsame Nutzung entstehen. (6) Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sol-
len eingerichtet werden.  

 Errichtung eines (teil-)überdachten Functional-Fitness-Bereichs auf der Sportanlage „Rote 
Wiese“: Die wenig genutzte Basketballfläche bzw. der Ascheplatz auf dem Sportgelände „Rote 
Wiese“ soll mithilfe eines überdachten Functional-Fitness-Bereichs umgenutzt werden und zur 
öffentlichen Nutzung zur Verfügung stehen. Ein Gerätepark, eine Calisthenics-Anlage und ein 
Turnreck / Ringe sollen Möglichkeiten für funktionelles Training schaffen. Dafür soll der Boden 
mit einer Drainage versehen werden bzw. unversiegelt bleiben und mit Fallschutzmatten aus-
gestattet werden.  

 Erneuerung des Fisch-Kanu-Pass am Eisenbütteler Wehr: Der Fisch-Kanu-Pass soll an den 
veränderten Wasserstand im Oberwasser angepasst werden. Zudem soll eine bessere Abgren-
zung zur Fischtreppe entstehen. Um Fehlplanungen zu vermeiden ist dabei eine Einbindung 
lokaler Fachleute gewünscht.  

 Sportgeräte für Ältere in der Grünfläche Hohetorwall: In der Grünfläche Hohetorwall sollen Fit-
nessgeräte für Ältere errichtet werden. 
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7.2 Östliches Ringgebiet 

Das Östliche Ringgebiet ist vor allem durch den Prinz-Albrecht-Park geprägt, der vielfältige freizeitsport-

liche Nutzungen zulässt. Tendenziell wird vor allem im Prinz-Albrecht-Park ein Bedarf an Verbesserun-

gen und punktuellen Ergänzungen gesehen. 

Vorschläge: 

 Finnenlaufbahn beleuchten und verbessern: Die Finnenlaufbahn wird sehr gut angenommen. 
Es wird vorgeschlagen, die Nutzbarkeit durch das Anbringen einer Orientierungsbeleuchtung 
für eine ganzjährige Nutzbarkeit zu erhöhen. Zudem soll der Versatz zwischen der Finnenlauf-
bahn und der parallel verlaufenden Asphaltfläche verringert werden, da hier erhebliche Sturz- 
und Verletzungsgefahr besteht. 

 Skateanlage komplett erneuern: Die Skateanlage ist modernisierungsbedürftig. Daher soll ge-
meinsam mit der Skate-Community und dem SV Walhalla ein Konzept für eine attraktive und 
moderne Skateanlagen ausgearbeitet werden. Bei der Planung soll auch eine Beleuchtung der 
Anlage vorgesehen werden. 

 Calisthenis-Anlage erweitern: Die Calisthenics-Anlage im Prinz-Albrecht-Park ist stark frequen-
tiert. Die Anlage soll daher um weitere Elemente für ein freies Training (z.B. Turnbar Trio) er-
weitert werden. 

 Sport-Box errichten: Im Umfeld der Calisthenics-Anlage soll eine „Sport-Box“ mit Kleingeräten 
zum Ausleihen errichtet werden. 

 Öffentliches WC beim Spielplatz Prinz-Albrecht-Park: Im Bereich des Spielplatzes im Prinz-Alb-
recht-Park soll eine öffentliche Toilettenanlage errichtet werden. 

 Vermessene und markierte Laufstrecke:  Das Östliche Ringgleis soll mit Markierungen für eine 
ausgemessene Laufstrecke (z.B. 200m, 400m, 1.000m) für das Lauftraining versehen werden. 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

23-21418
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Umwandlung der ehemaligen Tennisspielfelder auf der Sportanlage 
Madamenweg 70 in Boule-Spielfelder für die Magni Bouler e. V.
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
26.05.2023

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (zur Kenntnis) 06.06.2023 Ö

Sachverhalt:

Der Vorstand der Magni Bouler Braunschweig e. V. (Magni Bouler) ist Mitte 2022 mit dem 
Wunsch an die Verwaltung herangetreten, ungenutzte Tennisspielfelder auf der Sportanlage 
Madamenweg 70 für den vereinseigenen Boule-Trainings- und Wettkampfbetrieb zu nutzen. 
Die Tennisspielfelder liegen seit einiger Zeit brach und werden für die Sportart Tennis nicht 
mehr benötigt. 

Der Sportbetrieb der Magni Bouler findet aktuell auf dem Festplatz in der Griegstraße statt. 
Der Platz wird jedoch auch durch andere Veranstaltungen belegt, sodass ein flexibler 
Trainingsbetrieb für die Magni Bouler dort derzeit nicht möglich ist. Zudem variiert die 
Bodenbeschaffenheit des Platzes aufgrund der Mehrfachnutzung, sodass der Trainings- und 
Wettkampfbetrieb lt. Verein insgesamt nur eingeschränkt stattfinden kann. Die 1. Mannschaft 
der Magni Bouler nimmt aktuell am Spielbetrieb der Regionalliga teil. 

Die Verwaltung hat die Umwandlung der brachliegenden Tennisspielfelder auf der 
Sportanlage Madamenweg 70 zu Boule-Spielfeldern auch unter Beteiligung des 
stammnutzenden Vereins, dem VfB Rot-Weiß 04 Braunschweig e. V., geprüft, der diesem 
Vorhaben positiv gegenübersteht. Es ist prioritär geplant, dass das westliche Tennisspielfeld 
(siehe Anlage, rot umrandet) zu einer Boule-Spielfläche umgewandelt wird. Hierfür soll der 
Ballfangzaun entfernt, der Platz verdichtet und eine geeignete Beleuchtung sowie eine 
Holzumrandung installiert werden. Der Zugang soll über einen Weg hinter dem 
Vereinsgebäude entstehen. Die Maßnahme soll noch im Jahr 2023 umgesetzt werden. Die 
Aufnahme des Trainings- und Wettkampfbetriebes des Vereins könnte demnach ab dem 
Jahr 2024 auf der Sportanlage Madamenweg 70 erfolgen. 

Da der Verein einen weiteren zukünftigen Bedarf an zusätzlichen Boule-Spielfelder 
signalisiert hat, wird nach dem Abschluss der Maßnahme in einem nächsten Schritt ein 
Konzept zur Umnutzung der weiteren brachliegenden Tennisspielfelder (siehe Anlage, blau 
umrandet) auf der Sportanlage Madamenweg 70 in einem möglichen zweiten Bauabschnitt 
erstellt und abschließend bewertet. 

Für die Umwandlung des westlichen Tennisspielfeldes sind Kosten in Höhe von ca. 45 TEUR 
geplant. Haushaltsmittel stehen im Teilhaushalt des Fachbereichs Stadtgrün und Sport zur 
Verfügung. 

Herlitschke
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Anlage/n:

Lageplan Sportanlage Madamenweg 70 – Umwandlung Tennisspielfelder
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

23-21437
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Host Town Stadt Braunschweig im Rahmen der Special Olympics 
World Games 2023
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
04.06.2023

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (zur Kenntnis) 06.06.2023 Ö

Sachverhalt:

Vom 17. bis 25. Juni 2023 finden die Special Olympics World Games in Berlin statt - und 
damit erstmals in Deutschland.

Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung.

Das "Host Town Program" ist ein einzigartiges Projekt, mit dem die internationalen 
Athletinnen und Athleten in Deutschland willkommen geheißen werden. Delegationen aus 
aller Welt - von 6 bis 400 Mitgliedern - nehmen an den Special Olympics World Games teil. 

Die Stadt Braunschweig empfängt vom 12.06.2023 bis zum 15.06.2023 die Delegation aus 
Marokko. Die Delegation besteht aus 75 Athletinnen und Athleten, Trainerinnen und Trainern 
und Betreuern. Die marokkanische Delegation tritt in folgenden Sportarten an:

Leichtathletik (6 Teilnehmende)

Badminton (3 Teilnehmende)

Frauenbasketball (13 Teilnehmende)

Radfahren (5 Teilnehmende)

Reiten (4 Teilnehmende)

Fußball (14 Teilnehmende)

Golf (4 Teilnehmende)

Judo (4 Teilnehmende)

Boccia (3 Teilnehmende)

Schwimmen (6 Teilnehmende)

Tischtennis (4 Teilnehmende)

TOP 3.3

23 von 43 in Zusammenstellung



Tennis (4 Teilnehmende)

Nach Ankunft am Flughafen in Berlin am 12.06.2023 werden die Gäste mit Bussen abgeholt 
und begleitet nach Braunschweig gefahren, bevor sie gemeinsam in einem Hotel 
untergebracht werden. Nach einer kurzen Begrüßung können sich die Gäste an diesem 
Abend zunächst von der Anreise erholen.

Im Rahmen eines städtischen Programms wird die Delegation die Stadt Braunschweig und 
ihre Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Tagen auf unterschiedliche Arten 
kennenlernen.

Zudem erhalten die Sportlerinnen und Sportler die Möglichkeit sich auf die bevorstehenden 
Wettkämpfe in Berlin vorzubereiten. Dafür wird der Delegation im Vormittagsbereich des 
13.06.2023 und 14.06.2023 Gelegenheit gegeben in Kooperation mit Braunschweiger 
Sportvereinen in den 12 vertretenen Sportarten zu trainieren. 

Am Abend des 13.06.2023 wird mit Unterstützung der Lebenshilfe Braunschweig ein bunter 
Abend im Ludwigsgarten stattfinden. Hier wird gemeinsam ein Abendessen zubereitet und 
verschiedene Mit-Mach-Aktivitäten laden zur Interaktion mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern des angrenzenden Wohnumfeldes ein.

Der Abend des 14.06.2023 steht wunschgemäß unter dem Motto "Spaß haben und erleben". 
Im neuen Quartier St. Leonhard wird mit Unterstützung der Evangelischen Stiftung 
Neuerkerode eine inklusive Band eingangs für gute Laune sorgen. In diesem Rahmen erfolgt 
auch das offizielle Grußwort durch Herrn Oberbürgermeister Dr. Kornblum. Bei einem 
gemeinsamen Essenbüffet, Getränken und viel Partymusik eines DJ´s, die zum Tanzen 
einlädt, klingt der Besuch aus, bevor die Delegation am nächsten Tag nach Berlin zu den 
Special Olympics World Games abreisen wird.

Am 15.06.2023 erfolgt die begleitete Abreise mit Reisebussen in ein Hotel nach Berlin. 

Herlitschke

Anlage/n: Programmablauf

TOP 3.3

24 von 43 in Zusammenstellung



 
Host Town Stadt Braunschweig Special Olympics 2023 
 
Programmablauf 
 
12.06.23 
 
Ankunft der Delegation am Flughafen BER 14:30 Uhr in Berlin 
 
Abfahrt in Berlin mit dem Bus ca. 16 Uhr, Ankunft in Braunschweig ca. 19 Uhr 
 
Einchecken im Hotel, Empfang durch städtische Vertreter  
 
 
13.06.23 
 
Der Vormittagsbereich ist für Training vorgesehen, nach Absprache mit der Delegation  
 
Ab 10 Uhr Training in Kleingruppen  
 
  
Uhrzeit: ab 13 Uhr 

Kennenlernen der Stadt, Führungen durch die historische Altstadt oder nach 
Absprache mit der Delegation alternative Angebote 

 
Uhrzeit:           17 Uhr bis 21 Uhr 
Ort:           Ludwigsgarten (Mittelweg, Ecke Ludwigstraße) oder Haus der Kulturen bei 
schlechtem Wetter 
Geplanter Ablauf:             
• Stationen, an denen vorbereitetes Essen (typisch deutsch + international) noch 
finalisiert werden kann 
• im Anschluss gemeinsame Zubereitung von Nachtisch 
• Rahmenprogramm: Buttonmaschine, interaktive Spiele 
 
Ende der Veranstaltung ca. 21 Uhr 
 
 
14.06.23 
 
Der Vormittagsbereich ist für Training vorgesehen, nach Absprache mit der Delegation 
 
Ab 10 Uhr Training in Kleingruppen  
 
 
Uhrzeit: ab 13 Uhr 

 Kennenlernen der Stadt, Führungen durch die historische Altstadt oder nach 
Absprache mit der Delegation alternative Angebote 

 
Uhrzeit:            17 Uhr bis  21 Uhr 
Ort:          Quartier St. Leonhard (Theater) 
Ablauf: 
• Essen und Getränke  
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• Live-Auftritt Band 
• Party mit DJ 
Offizielle Verabschiedung durch den OBM 
 
Überreichung der Gastgeschenke 
 
Ende ca. 21 Uhr 
 
 
15.06.23 
 
11 Uhr Abfahrt nach Berlin  
 
ca. 14 Uhr Ankunft in Berlin 
 
Einchecken im Hotel und Verabschiedung durch städtische Mitarbeitende 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

23-21274
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine - SV Stöckheim e. V. 
von 1955 - Umwandlung der zusammenhängenden Tennisplätze in 
Ganzjahresplätze
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
0670 Sportreferat

Datum:
24.05.2023

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (Entscheidung) 06.06.2023 Ö

Beschluss:
„Dem SV Stöckheim e. V. von 1955 wird, vorbehaltlich der Freigabe des städtischen 
Doppelhaushaltes 2023/24, ein Zuschuss in Höhe von bis zu 72.224,98 € für die 
Umwandlung der zusammenhängenden Tennisplätze in Ganzjahresplätze als 
Anteilsfinanzierung bei voraussichtlich zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 
144.449,97 € (50,00 %) gewährt.“

Sachverhalt:
Gemäß Ziffer 3.6.2 der Sportförderrichtlinie der Stadt Braunschweig kann die Stadt für den 
Bau, die Erweiterung und Instandsetzung von vereinseigenen Sportstätten oder Teilen von 
Sportstätten wie z.B. Sportfunktionsgebäuden, die sich im Eigentum von Sportvereinen 
befinden oder dem Eigentum gleichstehende langfristige Rechte (z.B. aus 
Erbbaurechtsverträgen) bzw. langfristig vertraglich eingeräumte Nutzungsrechte (z.B. aus 
Pachtverträgen) mit einer Laufzeit von in der Regel noch mindestens 12 Jahren ab dem Jahr 
der Antragstellung bestehen, Zuwendungen gewähren.

Der SV Stöckheim e. V. von 1955 hat einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses in 
Höhe von 72.309,00 € für die Umwandlung der zusammenhängenden Tennisplätze in 
Ganzjahresplätze bei voraussichtlich zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 
144.619,00 € gestellt.

Die bisher vorhandene herkömmliche Ziegelmehlschicht von 4-6 cm Stärke soll nach einer 
geplanten umwelttechnischen Untersuchung abgetragen und entsorgt werden. Auf die neu 
geschaffene Unterschicht aus Mineralgemisch (2-3 cm Stärke) soll der neue 
Ganzjahresbelag mit Ziegelmehl mit trittfester, wasserdurchlässiger, ebener und frostsicherer 
Basisdecke (2-3 cm Stärke) aufgebaut werden. Als Füllmaterial soll Kork in die Basisdecke 
eingearbeitet werden. Als Gleitschicht wird Tennisziegelmehl aufgebracht. Die PVC-
Linierung wird dauerhaft in die Gleitschicht eingelegt.  

Durch diese neue und patentierte Verfahrensweise wird laut Herstellerangaben eine trittfeste 
Spieldecke geschaffen, auf der Löcher und Unebenheiten nicht mehr ausgeglichen werden 
müssen. Durch den hohen Hohlraumgehalt und die hohe Wasserdurchlässigkeit im 
technischen Unterbau soll ein Einfrieren nicht möglich sein. 

Durch die spezielle Bauweise ist die Platzoberfläche auch für Mehrzwecksportarten und 
Rollstuhltennis geeignet. Der Pflegeaufwand verringert sich, da das Tennisziegelmehl nur 
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noch bei Bedarf aufgefüllt werden muss.

Die Maßnahme ist der erste Projektschritt im Rahmen der Modernisierung der Tennisanlage 
des SV Stöckheim. Der Verein plant darüber hinaus in 2024 die Errichtung eines vierten 
Ganzjahresplatzes inklusive Neuausrichtung sowie in 2025 den Bau eines Padel-Platzes und 
die Sanierung der Sanitäreinrichtungen im Vereinsheim.

Die abschließende Kostenzusammenstellung des SV Stöckheim nach DIN 276 beläuft sich 
auf 144.449,97 €. Die zuständige Fachverwaltung hat die technische, fachliche sowie 
rechnerische Richtigkeit der Kostenzusammenstellung festgestellt.

Seit dem Wegfall der Indoor-Tennisplätze im Hotel Vienna House (6 Plätze), im Best 
Western Hotel Seminarius (4 Plätze) sowie durch die dauerhafte Sperrung der Tennishalle 
auf der städtischen Sportanlage Rote Wiese (2 Plätze) hat sich die Anzahl der in der 
Wintersaison verfügbaren (Hallen-)Tennisplätze erheblich verringert (siehe Ds. 22-19720 
und 22-20069). Die geplante Baumaßnahme ist insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
hier allwettertaugliche Plätze geschaffen werden sollen, aus sportfachlicher Sicht besonders 
förderungswürdig. 

Die Verwaltung schlägt vor, dem SV Stöckheim e. V. von 1955 vorbehaltlich der Freigabe 
des städtischen Doppelhaushaltes 2023/24 einen Zuschuss in Höhe von bis zu 72.224,98 € 
für die Umwandlung der zusammenhängenden Tennisplätze in Ganzjahresplätze als 
Anteilsfinanzierung bei voraussichtlich zuwendungsfähigen Gesamtausgaben in Höhe von 
144.449,97 € (50,00 %) zu gewähren.

Haushaltsmittel:
Haushaltsmittel in ausreichender Höhe stehen im städtischen Doppelhaushalt 2023/24, im 
Teilhaushalt des Fachbereichs Stadtgrün und Sport zur Verfügung. 

Herlitschke

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

23-21316
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Anpassung des Entgelttarifes der Stadt Braunschweig für die 
Benutzung der städtischen Sporteinrichtungen
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
0670 Sportreferat

Datum:
04.06.2023

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (Vorberatung) 06.06.2023 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 20.06.2023 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 27.06.2023 Ö

Beschluss:

„Der Entgelttarif der Stadt Braunschweig für die Benutzung der städtischen 
Sporteinrichtungen wird in der als Anlage 1 beigefügten Fassung beschlossen.“

Sachverhalt:

1. Anlass für die vorgeschlagene Änderung

Für die Überlassung von städtischen Sporteinrichtungen u. a. an Braunschweiger 
Sportvereine wird gemäß dem Entgelttarif der Stadt Braunschweig für die Benutzung der 
städtischen Sporteinrichtungen (Entgelttarif) halbjährlich ein Nutzungsentgelt in Rechnung 
gestellt.

Der Entgelttarif der Stadt Braunschweig für die Benutzung der städtischen 
Sporteinrichtungen (Entgelttarif) wurde in den Jahren 2002, 2016, 2020 und 2022 neu 
festgesetzt. Dabei wurden einzelne Beträge angepasst bzw. neue Benutzungsentgelte 
eingefügt. 

In den bisherigen Fassungen des Entgelttarifs waren keine Tarife für Multifunktionsfelder wie 
z.B. auf der Bezirkssportanlage Westpark sowie für Basketballfelder vorhanden. Diese 
wurden in den Entgelttarif neu aufgenommen.

Die Entgelte für die Nutzung der städtischen Beachfelder waren insbesondere im Vergleich 
zu den Tennisplätzen sehr hoch bemessen und wurden angepasst.

Ziffer A. 4 des Entgelttarifs fand bisher lediglich auf Turnhallen Anwendung und soll auf 
Gymnastikräume ausgeweitet werden, da auch diese in der Mehrheit im Rahmen der 
Schlüsselgewalt durch die Sportvereine selbstständig genutzt werden.

2. Zuständigkeit des Rates

Die Zuständigkeit des Rates für die Beschlussfassung für den Entgelttarif ergibt sich aus § 
58 Abs. 1 Nr. 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, nach dem der Rat (die 
Vertretung) „über die Festlegung allgemeiner privatrechtlicher Entgelte“ beschließt.
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Herlitschke

Anlage/n:
Anlage 1: Entgelttarif der Stadt Braunschweig für die Benutzung der städtischen 
Sporteinrichtungen
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Entgelttarif der Stadt Braunschweig 
für die Benutzung der städtischen Sporteinrichtungen 

 
 
A.:  Benutzungsentgelte 
       a)    b) 

Vereine, Verbände andere Gruppen 
und Jugend-  und Vereinigungen 
organisationen   
Euro je Stunde   Euro je Stunde 
(inkl. gesetzlicher (inkl. gesetzlicher 

             Umsatzsteuer)  Umsatzsteuer) 
 

 Euro Euro 
1. Gymnastikräume 2,00 

 
4,00 

 
2. 1 Turnhalleneinheit 

- kleine Turnhallen (nicht teilbar) - 
bis 18 x 36 m 

3,00 7,90 

3. Teilbare Turn- und Sporthallen 
- ab 18 x 36 m - 
3.1  für den Trainingsbetrieb                      
3.2  für Wettkämpfe (Punktspiele)              
3.3  für Lehrgänge                                      
3.4  für Veranstaltungen einschl.                
       Freundschaftsspiele und Turniere       
3.5  für Veranstaltungen, bei denen 
       Eintritt erhoben wird 
       der Bruttoeinnahmen 
       mindestens 
       (gilt auch für Punktspiele sowie 
       Freundschaftsspiele und Turniere) 

 
 

 
5,90 

 
 
 

10 v. H. 
 

9,90 
 
 

 
 

 
15,80 

 
 
 

10 v. H. 
 

23,80 
 
 

4. Bei Übertragung der Schlüsselgewalt zu 
Ziff. 1, 2 und 3 50 v. H. von 1 bzw. 2 bzw. 3 

5. Lehrschwimmhallen und Therapiebecken 
BBS III - Abt. Blasiusstraße 
Schulzentrum Heidberg-Raabeschule 
Hans-Würz-Schule 
und künftige 

19,80 47,50 

6. Städtische Schießsportanlagen 9,90 23,80 
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7. Städtische Freisportanlagen 
7.1  pro Spielfeld für den Trainingsbetrieb, 
       Wettkämpfe, Freundschaftsspiele und 
       Turniere 
7.2  für Veranstaltungen, bei denen Eintritt 
       erhoben wird  

der Bruttoeinnahmen 
mindestens 

 
7.3  pro Baseballfeld 
 
7.4  für Veranstaltungen, bei denen Eintritt 
       erhoben wird  

der Bruttoeinnahmen 
mindestens 
 

7.5  pro Beachfeld 
 
7.6  für Veranstaltungen, bei denen Eintritt 
       erhoben wird 

der Bruttoeinnahmen  
mindestens 

 
7.7  pro Faustballfeld 
 
7.8  pro Petanquefeld 
 
7.9  pro Tennisfeld 
 
7.10 pro Multifunktionsfeld 

 
7.11 pro Basketballfeld 

Streetballfeld SpA Rote Wiese 
und künftige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7,90 
 
 

10 v. H. 
 

19,80 
 

8,00 
 
 

10 v. H. 
 

16,00 
 

2,00 
 
 

10 v. H. 
 

8,00 
 

2,50 
 

1,00 
 

0,50 
 

2,50 
 

2,00 

 
 

19,80 
 
 

10 v. H. 
 

39,60 
 

16,00 
 
 

10 v. H. 
 

32,00 
 

10,00 
 
 

10 v. H. 
 

20,00 
 

6,00 
 

2,00 
 

1,00 
 

6,00 
 

4,00 

8. Kalthalle 4,00 10,00 

9. Leichtathletische Anlagen 
Bienroder Weg 51 
Rote Wiese 
Rüningen 
Stöckheim 
Waggum 
 
und künftige 

5,90 15,80 
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B.:  Allgemeines 
 
1. Bei den unter a) aufgeführten Benutzern muss es sich um Vereine oder Fachverbände handeln, 

die dem Stadtsportbund Braunschweig e. V. angehören. Die Jugendorganisationen müssen öf-
fentlich anerkannt sein und aus der Stadt Braunschweig kommen.  
 

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, in besonderen Fällen das Entgelt zu ermäßigen oder eine un-
entgeltliche Nutzung zu genehmigen. Die Regelung findet nur auf die Benutzer unter  
a) Anwendung.  
 
Die Verwaltung wird ebenfalls ermächtigt, in Fällen der kommerziellen Nutzung (z. B. Betriebs-
sportgruppen von Firmen) ein außertarifliches Entgelt zu vereinbaren.  
 

3. Die Entgelte sind auch zu entrichten, wenn die Sporteinrichtungen aus einem von den Benutzern 
zu vertretenden Grunde nicht genutzt werden.  
 

4. Soweit Vereine über Einnahmen aus Rundfunk- bzw. Fernsehübertragungsrechten verfügen, 
sind die Vereine verpflichtet, die Stadt an diesen Einnahmen in Höhe von 5 v. H. zu beteiligen. 

 
 
C.:  Inkrafttreten 

 
Der Entgelttarif tritt ab 1. Juli 2023 in Kraft. 
Mit dem gleichen Tage tritt der Entgelttarif vom 21. Dezember 2022 außer Kraft. 

 
 
Braunschweig, den xx.xx.2023 
 
I. V. 
 
 
 
 
Herlitschke 
Stadtrat 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

23-21438
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Konzept Rundlaufbahnen - Dauerhafte Nutzung ab 2023
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
04.06.2023

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (Vorberatung) 06.06.2023 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 20.06.2023 N

Beschluss:

„Die Rundlaufbahnen der Sportanlage Bienroder Weg 51 und - nach den abschließenden 
Abstimmungsgesprächen mit den nutzenden Sportvereinen - der Sportanlage Rote Wiese 
werden bis auf Weiteres in verfügbaren Zeitfenstern Freizeitläuferinnen und Freizeitläufern 
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Hierfür erforderlich ist eine vorherige Anmeldung über das 
städtische Online-Belegungsportal.

Im Jahr 2024 erfolgt eine erneute Evaluierung.“

Sachverhalt:

Im vergangenen Jahr wurden im Rahmen einer Pilotphase im Zeitraum vom 01. Juli bis zum 
30. September 2022 zwei Rundlaufbahnen im Braunschweiger Stadtgebiet 
Freizeitläuferinnen und Freizeitläufern für Trainingszwecke kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

Die Evaluierung dazu erfolgte Ende 2022 (Ds 22-19687). 

Fortsetzung der Öffnung der Rundlaufbahn auf der Sportanlage Bienroder Weg 51 und 
Anmeldeverfahren 

Das Projekt soll aufgrund der positiven Resonanzen ab dem Jahr 2023 zunächst unbefristet 
fortgeführt werden. Die bereits in der Pilotphase 2022 bewährte Rundlaufbahn der 
Sportanlage Bienroder Weg 51 soll bis auf Weiteres für interessierte Freizeitläuferinnen und 
Freizeitläufer kostenfrei in verfügbaren Zeitfenstern zur Verfügung gestellt werden. Dazu soll 
wie bereits im vergangenen Jahr für eine Nutzung eine Anmeldung über das städtische 
Online-Belegungstool erforderlich sein. Die Zeiten, in denen der Vereinstrainings- bzw. 
Wettkampfbetrieb auf der Sportanlage stattfindet, sollen nach wie vor nicht für eine Buchung 
zur Verfügung stehen.

Die Verwaltung hat in der vergangenen Pilotphase gute Erfahrungen mit dem 
Anmeldeverfahren über das städtische Online-Belegungstool und einer kurzen Bestätigung 
per E-Mail für die Rundlaufbahnen gesammelt. Insbesondere für die Freizeitläuferinnen und 
Freizeitläufer, die mehrfach die Rundlaufbahnen genutzt haben, war der Aufwand zur 
Anmeldung gering. Entsprechend der Evaluation bildeten diese Personen die Mehrheit der 
Besuchenden. 

In Absprache mit dem stammnutzenden Sportverein Turn- und Rasensportverein 
Braunschweig von 1865 e. V. werden bereits erste Überlegungen angestellt, die 
Bedingungen für die Freizeitläuferinnen und Freizeitläufer sukzessive zu optimieren. Dazu 
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gehört u. a. eine verbesserte Beschilderung der Sportanlage. 

Öffnung einer weiteren Rundlaufbahn

Mangels Nachfrage wird die bisherige Nutzung der Rundlaufbahn auf der Sportanlage 
Mascherode nicht mehr weiterverfolgt. Dennoch ist die Verwaltung bestrebt eine weitere gut 
erreichbare Rundlaufbahn in verfügbaren Zeitfenstern den Freizeitläuferinnen und 
Freizeitläufern möglichst im südlichen Bereich der Stadt zur Verfügung zu stellen. 

Dazu befindet sich die Verwaltung aktuell in Gesprächen mit den Nutzerinnen und Nutzern 
der Sportanlage Rote Wiese. Die Sportanlage eignet sich durch die gute Erreichbarkeit 
sowohl mit dem Auto, als auch mit dem ÖPNV, für eine öffentliche Nutzung. 

Zu berücksichtigen sind aus Sicht der stammnutzenden Vereine die Zeiten, in denen 
Vereinssportbetrieb auf der Anlage durchgeführt wird. Eine parallele Nutzung durch 
Freizeitläuferinnen und Freizeitläufer ist aus Sicht der Vereine zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
einfach darstellbar. Die Verwaltung plant daher nach den Abstimmungsgesprächen mit den 
Vereinen die Anlage lediglich für bestimmte Zeitfenster den Freizeitläuferinnen und 
Freizeitläufern anzubieten. Eine Kontrolle durch das städtische Platzwartpersonal ist geplant.

Nach Abschluss der Gespräche mit den Vereinen wird die Verwaltung über die Social-Media-
Kanäle der Stadt sowie über eine Pressemitteilung auf die Projektfortführung aufmerksam 
machen. 

Die Verwaltung schlägt vor, das Projekt im Jahr 2024 erneut zu evaluieren.

Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses

§ 6 Nr. 5 der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig definiert die Angelegenheiten deren 
Zuständigkeit gemäß § 76 Abs. 2 Satz 1 NKomVG auf den Sportausschuss übertragen 
wurden. Die abschließende Aufzählung enthält keine Nutzungsregelungen für Sportstätten, 
sodass die Beschlusskompetenz nicht beim Sportausschuss liegt und sich die 
Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt.

Herlitschke

Anlage/n:

Keine
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A b s e n d e r :

SPD-Fraktion im Rat der Stadt 23-21454
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Errichtung eines Sprintschlauches/Sprinttunnels auf der 
Bezirkssportanlage Rüningen - weitere Vorgehensweise
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
24.05.2023

Beratungsfolge: Status

Sportausschuss (zur Beantwortung) 06.06.2023 Ö

Sachverhalt:
Durch VA-Beschluss vom 20.09.2022 wurde die Verwaltung gebeten, die Verbesserung der 
Trainingssituation der Leichtathletik außerhalb der Sommermonate, zum Beispiel durch den 
Bau eines Sprintschlauches auf der Bezirkssportanlage Rüningen, zu überprüfen (Drs. 22-
19446). Das Ergebnis der Prüfung stellte die Verwaltung in der Sitzung des 
Sportausschusses am 30.11.2022 vor (Drs. 22-20070). Zur Sportausschusssitzung am 
21.04.2023 berichtete die Verwaltung zu „Sachstand und Umsetzungsvarianten 
Laufschlauch“ (Drs. 23-20885-01). In dieser Stellungnahme heißt es abschließend: „Zur 
konkreten Beurteilung der zur Realisierung bestehenden Möglichkeiten sowie der zu 
veranschlagenden Kosten wäre im nächsten Schritt ein Raumprogramm mit benötigten 
Funktionalitäten und Flächen als Basis für alle weiteren Planungen und Prüfungen zu 
entwickeln.“ Auf mündliche Nachfrage ergänzte die Verwaltung, dass es bislang keinen 
politischen Auftrag zur Konkretisierung der Planungen für den Laufschlauch gebe. Dazu sei 
ein entsprechender Gremienbeschluss erforderlich.

In diesem Zusammenhang wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Von welchen Gremien sind welche Gremienbeschlüsse für die Beauftragung weiterer 
Planungen inkl. Erstellung des notwendigen Raumprogramms erforderlich?

2. Welcher Zeitraum für Beschlüsse muss eingehalten werden, damit eine solche Maßnahme 
fristgerecht schon bei der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2025/2026 berücksichtigt 
werden kann?

3. Welche Beschlüsse sind ganz konkret notwendig?

Gez. Frank Graffstedt

Anlagen: 
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

23-21454-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Errichtung eines Sprintschlauches/Sprinttunnels auf der 
Bezirkssportanlage Rüningen - weitere Vorgehensweise
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
06.06.2023

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (zur Kenntnis) 06.06.2023 Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 24. Mai 2023 (23-21454) wird wie folgt Stellung 
genommen:

Zu 1.: Der politische Auftrag zur Aufnahme der konkreten weiteren Planungsschritte im 
Zusammenhang mit dem vorformulierten Bedarf eines Sprintschlauches / Sprinttunnels auf 
der Bezirkssportanlage in Rüningen ist durch den Sportausschuss zu beschließen.

Konkret geht es darum, dass eine sportfachliche Bedarfsanalyse zu erstellen ist, auf deren 
Basis der Raumbedarf in Form eines Raumprogrammentwurfes zu formulieren ist. Im 
Rahmen des Investitionssteuerungsverfahrens Phase 1 ist anschließend der 
Raumprogrammentwurf zu optimieren und der für die bauliche Umsetzung erforderliche 
Finanzrahmen zu ermitteln. Das finale Raumprogramm und der Finanzrahmen sind nach 
Abschluss des ISV Phase 1 dem Sportausschuss zum Raumprogrammbeschluss 
vorzulegen. Auf Basis des Raumprogrammbeschlusses kann dann eine Anmeldung des 
Projektes zu den Verhandlungen zum Haushaltsplanentwurf 2025 ff. erfolgen.

Zu 2.: Die Verhandlungen zum Haushaltsplanentwurf 2025 ff. werden Mitte des Jahres 2024 
starten. Genaue Termine hierfür stehen noch nicht fest. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte der 
Raumprogrammbeschluss vorliegen, so dass der konkrete Projektinhalt und der grob 
geschätzte Finanzrahmen bekannt sind.

Der letzte mögliche Zeitpunkt, das Projekt noch in die laufenden Haushaltsverhandlungen zu 
integrieren, sind die meist im November stattfindenden Verhandlungen zu den 
Ansatzveränderungen des aktuellen Haushaltsplanentwurfes. Im konkreten Fall wäre dies 
der November 2024.

Zu 3.: Siehe zu 1.

Herlitschke

Anlage/n:

Keine
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A b s e n d e r :

SPD-Fraktion im Rat der Stadt 23-21457
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Weitere Entwicklung des Sportvereins Lindenberg von 1949 e. V. - 
Schaffung oder Nutzung von sportlicher Infrastruktur
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
24.05.2023

Beratungsfolge: Status

Sportausschuss (zur Beantwortung) 06.06.2023 Ö

Sachverhalt:
Der Sportverein SV Lindenberg von 1949 e. V. hat in den letzten Jahren eine erfreuliche 
Entwicklung durchgemacht. Der sportliche Erfolg der Sparte Baseball im SV Lindenberg 
(SVL) spricht für sich. Dem wurde auch durch den Ausbau der städtischen Sportanlage zu 
einem bundesligatauglichen Baseball-Standort Rechnung getragen. 

Im Verein bilden Baseball und Turnen die beiden größten Sparten. Beide Sparten teilen sich 
Zeiten in der Lindenberghalle, einer relativ kleinen Ein-Feld-Halle. Der Baseballnachwuchs 
belegt Hallenkapazitäten von Anfang November bis Ende März. Der Bereich Kinderturnen 
umfasst mehr als hundert Kinder. Er könnte sich verdoppeln, wenn die notwendigen 
Hallenkapazitäten zur Verfügung stünden. Auch die Mitgliederzahlen im Baseballnachwuchs 
haben mittlerweile einen Umfang erreicht, den die Lindenberghalle mit den gegebenen 
Hallenzeiten in der Winterperiode nicht mehr auffangen kann. Ideal wäre es, dem Baseball 
teilweise adäquate Zeiten in anderen Hallen zur Verfügung zu stellen und die bestehenden 
Zeiten in der Lindenberghalle dem Bereich Turnen zur Verfügung zu stellen. Durch fehlende 
Hallenkapazitäten im Süden der Stadt scheint dies jedoch derzeit nicht realisierbar.

Für eine angestrebte dauerhafte Teilnahme am Spielbetrieb in der 1. Baseball-Bundesliga 
sind bestimmte Bedingungen zu erfüllen. Die Lizenzkriterien des Deutschen Baseball und 
Softball Verbandes (DBV) sehen seit der Saison 2020 vor, dass jeder Verein, der in der 1. 
Bundesliga spielt, entweder ein Flutlicht mit ausreichender Helligkeit oder einen zweiten 
Baseballplatz vorweisen muss (Nr. 3.1.13 der Lizenzkriterien für die Bundesligen 
Baseball, Anhang 18 zur Bundesspielordnung). Bislang trifft dies auf den SV Lindenberg 
nicht zu. Außerdem sind die Verkehrsanbindung für Zuschauer in der 1. Bundesliga und eine 
Buszufahrt für Gastmannschaften am jetzigen Gelände nicht gegeben. Das Vereinsheim 
müsste für einen nachhaltigen Spielbetrieb in der 1. Bundesliga umfänglich saniert oder 
ersetzt werden.

Zu prüfen wäre, ob eine Flutlichtanlage auf Basis der Anforderungen an den Baseballsport 
auf der bestehenden Anlage errichtet werden kann und die weiteren Punkte auf dem 
Gelände des SVL realisierbar sind. Alternativ könnte ein Stadion unweit der Anlage errichtet 
werden (ggf. Plangebiet Rautheim-Möncheberg oder anteilig städtische Sportanlage 
Salzdahlumer Str. 129 A).

Vor diesem Hintergrund wird die Verwaltung um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Wie bewertet die Fachverwaltung die vorhandene Infrastruktur der Sportanlage 
Ehrlichstraße 9 im Hinblick auf die angestrebte dauerhafte Teilnahme am Spielbetrieb der 1. 
Baseballbundesliga?

2. Welche Möglichkeiten bestehen, die o. a. Trainingssituation in den Wintermonaten zu 
verbessern?
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3. Welche Möglichkeiten sieht die Fachverwaltung bzgl. der Möglichkeit der Schaffung eines 
Kunstrasenfeldes anstelle des jetzigen Kleinfeldes der Sportanlage des SVL oder der 
Herstellung einer Kalthalle auf dem ehemaligen Tennisplatz der Sportanlage des SVL als 
Alternative zur Beseitigung der Engpässe bei den Hallenkapazitäten?

Gez. Frank Graffstedt

Anlagen: 
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

23-21457-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Weitere Entwicklung des Sportvereins Lindenberg von 1949 e. V. - 
Schaffung oder Nutzung von sportlicher Infrastruktur
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
06.06.2023

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (zur Kenntnis) 06.06.2023 Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 24. Mai 2023 (23-21457) wird wie folgt Stellung 
genommen: 

Zu 1.: Die Verwaltung bewertet die Kapazitäten der Sportanlage Lindenberg grundsätzlich 
als begrenzt. Ein 2. Baseballplatz auf der Sportanlage ist aus heutiger Sicht aus 
Kapazitätsgründen nicht realisierbar. Eine Ertüchtigung der Sportanlage mit Flutlicht ist 
jedoch grundsätzlich möglich. 

Die Prüfung eines alternativen Standortes für die Baseball-Bundesliga kann in Absprache mit 
dem Verein durch die Verwaltung erfolgen. 

Zu 2.: Der SV Lindenberg von 1949 e. V. verfügt derzeit in der Wintersaison über 
Trainingszeiten in der Turnhalle GS Lindenberg, in der Turnhalle HS Sophienstraße 
(Ersatzzeit für die derzeit gesperrte Sporthalle Naumburgstraße), in der Sporthalle 
Boeselagerstraße und im Mehrzweckraum der GS Melverode. 

Die Verwaltung beabsichtigt darüber hinaus dem Verein für die Wintersaison die oben 
genannten Ersatzzeiten in der Turnhalle GS Sophienstraße auch nach der Freigabe der 
Sporthalle Naumburgstraße weiterhin zusätzlich zur Verfügung zu stellen.

Mittelfristig sollen weitere Trainingszeiten in der Sporthalle Güldenstraße in der Wintersaison 
zur Verfügung gestellt werden. Zeiten in dieser Sporthalle können jedoch voraussichtlich erst 
nach Inbetriebnahme der neuen Dreifach-Sporthalle der Sally-Perel-Gesamtschule 
Volkmarode ermöglicht werden, da die Verwaltung dann eine neue NutzerInnen-Planung 
beabsichtigt. Die Eröffnung der Sporthalle verzögert sich jedoch nach einem Brandschaden 
(Ds. 23-21407-01).

Zu 3.: Im Zuge der Erweiterung der Hallenkapazitäten für den SV Lindenberg von 1949 e. V. 
sieht die Verwaltung derzeit keinen Bedarf für ein zusätzliches Kleinspielfeld auf der 
Sportanlage Lindenberg. Ob grundsätzlich ein Kleinspielfeld auf der Sportanlage Lindenberg 
umsetzbar wäre, wird die Verwaltung prüfen. 

Herlitschke

Anlage/n:
Keine
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A b s e n d e r :

SPD-Fraktion im Rat der Stadt 23-21456
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Zustand der Sportanlage des SV Broitzem
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
24.05.2023

Beratungsfolge: Status

Sportausschuss (zur Beantwortung) 06.06.2023 Ö

Sachverhalt:
Der A-Platz auf der Sportanlage des SV Broitzem wurde nach einem massiven Kleintierbefall 
im Sommer 2022 aufgrund der Verletzungsgefahr komplett gesperrt. Seitens der Stadt wurde 
eine Firma eingeschaltet, was zu einer leichten Verbesserung geführt hat. Noch immer 
befinden sich jedoch auf dem A-Platz die oberflächlichen Wühlmausgänge, sodass eine 
Sanierung erforderlich ist. Derzeit werden alle Spiele auf dem B-Platz ausgetragen, was 
dessen Zustand immer weiter verschlechtert. Die vom Verein jährlich in Auftrag gegebenen 
Pflegemaßnahmen durch eine Fachfirma können da keine Abhilfe schaffen. Insgesamt 
befinden sich nach Aussage des Vereins alle drei Plätze in einem schlechten Zustand, 
obwohl seit mehr als 20 Jahren die Pflegemaßnahmen durch Fachfirmen im Vereinsauftrag 
gemäß der vorliegenden Pflegepläne der Stadt Braunschweig durchgeführt wurden.

Nun soll Mitte/Ende Juni 2023 die Pflege der Plätze wieder beginnen. Hierbei stellt sich dem 
Verein die Frage, ob die Sanierungsmaßnahme beim A-Platz (Kosten ca. 10.000 Euro) in 
Auftrag gegeben werden sollte, da eine Instandhaltung nicht mehr hilfreich erscheint. Der A-
Platz wurde 1988 an den SV Broitzem übergeben (Nachtragsvertrag vom 01.06.1988). 
Seitdem erfolgte seitens der Stadt bisher keine Instandsetzung, die jedoch gemäß § 7 des 
Vertrages vom 15.06.1987 im Verantwortungsbereich der Stadt Braunschweig liegt.

Der Stadtbezirksrat 222 Südwest hat am 25.04.2023 folgenden Beschluss gefasst: "Die 
Verwaltung wird gebeten, den Sportplatz kurzfristig nutzbar zu machen und die Löcher 
aufzufüllen. Zusätzlich bitten wir um Instandsetzung der Spielfelder" (Drs. 23-21246 
"Wühlmausplage Sportplatz Broitzem - Beseitigung der Löcher").

Dies vorangestellt, wird die Verwaltung um Beantwortung folgender Fragen gebeten:

1. Wie bewertet die Verwaltung den Zustand der Sportanlage des SV Broitzem?

2. Wie soll der Verein mit der oben beschriebenen Problematik einer Pflegemaßnahme 
bezüglich des A-Platzes umgehen?

3. Wann und in welcher Form ist eine Instandsetzung der Sportanlage des SV Broitzem 
vorgesehen, für die aufgrund der vertraglichen Regelung die Zuständigkeit und 
Verantwortung ausschließlich bei der Stadt liegt?

Gez. Frank Graffsted t

Anlagen: 
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

23-21456-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Zustand der Sportanlage des SV Broitzem
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:
06.06.2023

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (zur Kenntnis) 06.06.2023 Ö

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 24. Mai 2023 (23-21456) wird wie folgt Stellung 
genommen: 

Die Verwaltung steht mit dem Verein SV Broitzem im regelmäßigen Austausch. Da die 
Sportanlage an den SV Broitzem verpachtet ist, ist dieser gemäß Pachtvertrag u. a. für die 
Instandhaltungsmaßnahmen zuständig, für die der Verein jährliche Unterhaltungszuschüsse 
erhält. 

Der SV Broitzem hat die Verwaltung über einen Kleintierbefall im August 2022 informiert. 
Eine Sperrung des Platzes seitens der Stadt erfolgte nicht. Der Verein hat auf Nachfrage 
bestätigt, dass der A-Platz schon im Sommer 2022 selbstständig gesperrt wurde.
Eine Vergrämungsmaßnahme der Kleintiere hat mit Unterstützung der Stadt bereits 
stattgefunden. Für das Verfüllen der Löcher und der Unebenheiten wurde dem Verein im 
September 2022 darüber hinaus ein zusätzlicher Zuschuss für besondere 
Erhaltungsmaßnahmen auf dem A-, B- und C-Platz i. H. v. 6 TEUR bewilligt (DS 22-19186), 
der bisher nicht in Anspruch genommen wurde. Die Ausführungsfrist dieser Maßnahme 
wurde am 31. März 2023 auf Vereinsantrag bis 31. Juli 2023 verlängert. Im Mai 2023 fand 
ein erneuter Termin auf der Sportanlage statt, bei dem kein massiver Kleintierbefall mehr 
festgestellt werden konnte.

Dies vorangestellt werden die Fragen wie folgt beantwortet:

Zu 1. und 2.: Der Pflegezustand der Sportanlage Broitzem ist, insbesondere beim A-Platz, 
optimierungsbedürftig. Es sind diverse Pflegemaßnahmen zeitnah umzusetzen, die 
Pflegepläne sind einzuhalten. Die Verwaltung hat dem Verein detaillierte Hinweise zum 
weiteren Vorgehen zur zeitnahen Umsetzung gegeben, wonach der Verein nun 
auskunftsgemäß einen Auftrag an eine Fachfirma vergeben hat. Bei einer Umsetzung der 
Maßnahmen ist aus Verwaltungssicht die Bespielbarkeit des A-Platzes wieder herstellbar, so 
dass auch der B-Platz entlastet wird.  

Ein aktueller Grundsanierungsbedarf konnte bei allen drei Sportplätzen nicht festgestellt 
werden. 

Der im Mai 2023 an die Verwaltung zusätzlich herangetragene Wunsch einer zusätzlichen 
Beregnungsanlage für den C-Platz wurde von der Verwaltung aufgegriffen und in die 
Arbeitsplanung 2023/2024 aufgenommen. Der A- und der B-Platz verfügen bereits über eine 
Beregnungsanlage.

Zu 3.: Eine Instandsetzung der Sportanlage Broitzem ist derzeit nicht notwendig.
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Herlitschke

Anlage/n:

Keine

TOP 8.3.1

43 von 43 in Zusammenstellung


	Tagesordnung öffentlicher Teil
	Öffentlicher Teil:

	Ö Top 3.1 23-21506
	Ö Top 3.1 23-21506 Anlage 01 '221108 Sportentwicklungsplanung Braunschweig Empfehlungen'
	Ö Top 3.2 23-21418
	Ö Top 3.2 23-21418 Anlage 01 'Lageplan Sportanlage Madamenweg 70 - Umwandlung Tennisspielfelder'
	Ö Top 3.3 23-21437
	Ö Top 3.3 23-21437 Anlage 01 'Programmablauf Host Town Stadt Braunschweig 2023'
	Ö Top 5 23-21274
	Ö Top 6 23-21316
	Ö Top 6 23-21316 Anlage 01 'Entgelttarif Sportstätten ab 01.07.2023'
	A.:  Benutzungsentgelte
	B.:  Allgemeines


	Ö Top 7 23-21438
	Ö Top 8.1 23-21454
	Ö Top 8.1.1 23-21454-01
	Ö Top 8.2 23-21457
	Ö Top 8.2.1 23-21457-01
	Ö Top 8.3 23-21456
	Ö Top 8.3.1 23-21456-01

